
bekannt	 sein,	war	 sie	doch	die	Wir-
tin	 des	 weithin,	 beinahe	 ausschließ-
lich	unter	Medizinstudenten	berühm-
ten	 und	 bekannten	 „Bräustübl“	 in	
der	 (heutigen)	Prager,	damals	Lenin-
Straße	 (auch	 genannt	 „Zur	 Zenzi“).	
Sie	hat	daselbst	 ihre	Studenten,	die	
ihr	wie	eigene	Kinder	waren,	etliche	
Jahre	 mit	 Speisen,	 Getränken	 und	
Lebensweisheiten	 versorgt.	 Mit	 von	
der	 Partie	 waren	 ihr	 Mann,	 Heinz	
Kahle,	 sowie	 ihre	 Schwester,	 Hilda	
Böhme.	 Sie	 war	 den	 Studenten	 oft	
mehr	 als	 nur	 ein	 Elternersatz.	 Bei	
ihren	Taten	ging	es	natürlich	zunächst	
um	 Bier,	 Soljanka,	 Pizza,	 VK	 (ein	
geheimes	Spezialgetränk),	aber	auch	
um	 die	 Beantwortung	 der	 Fragen:	

„Hast	 Du	 gelernt?!“	 oder	 „Hast	 Du	
bestanden?!“	Verneinende	oder	aus-
weichende	 Antworten	 wurden	 mit	
der	 Verabreichung	 von	 nur	 einem	
Bier	geahndet,	die	Verweildauer	war	
dann	kurz.
Das	„Bräustübl“	ist	längst	der	Abriss-
birne	 zum	Opfer	gefallen,	 auch	die	
Studenten	sind	nicht	mehr	das,	was	
sie	mal	waren.
Aber	Marianne	Kahle	beging	am	17.	
März	 2007	 ihren	 75.	 Geburtstag.	
Und	 sie	 wird	 ihn	 in	 ihren	 privaten	
Räumen	begehen,	die	von	fleißigen	
Enthusiasten	 so	 wiederhergestellt	
wurden,	 wie	 sie	 früher	 im	 „Bräu-
stübl“	aussahen.	Da	leben	„alte	Zei-
ten“	wieder	auf.

Mit	herzlichem	Dank	für	Ihre	Bemühungen	
und	freundlichen	Grüßen

Ralf	Böhme			

Dankschreiben

Dr.	med.	Horst	Heyder
Donndorfstraße	7,	01217	Dresden
Ostern	2007

Kreisärztekammer	 Dresden	 –	 Vor-
stand

Sehr	geehrte	Kolleginnen	und	Kollegen,
ich	bedanke	mich	sehr	für	Ihre	Grüße	
und	guten	Wünsche	zu	meinem	75.	
Geburtstag,	 natürlich	 auch	 für	 den	
Wunschgutschein.	 Ich	 werde	 ihn	 in	
geeigneter	Weise	einlösen.
Wenn	 ich	 nunmehr	 bereits	 zehn	
Jahre	im	Ruhestand	bin,	so	gilt	mein	
Interesse	 auch	 weiterhin	 der	 Ent-

wicklung	 von	 Medizin	 und	 Gesell-
schaft,	 wobei	 mir	 eine	 wesentliche	
Informationsquelle	 das	 „Ärzteblatt	
Sachsen“	und	das	„Deutsche	Ärzte-
blatt“	sind.	Für	die	regelmäßige	kos-
tenlose	Übersendung	möchte	ich	die	
Gelegenheit	nutzen,	auch	Ihnen	ein-
mal	dafür	zu	danken.

Mit	freundlichen	Grüßen
Horst	Heyder

Staatsmedizin

Dipl.-Med.	Wilfried	Meißner
Straße	der	Jugend	91
08228	Rodewisch
12.5.2007

Herrn	Präsidenten	
Prof.	Dr.	med.	habil.	Jan	Schulze
Sächsische	Landesärztekammer

Sehr	geehrter	Herr	Präsident,
in	mehreren	Beiträgen	für	das	„Ärz-
teblatt	Sachsen“	haben	Sie	sich	deut-
lich	 zu	Wort	 gemeldet	 und	 sich	 für	
unsere	 ärztlichen	 Interessen	 einge-
setzt.	Mehrfach	warnten	Sie	vor	einer	
neuen	Staatsmedizin.	Ich	erlaube	mir	
die	Bemerkung,	dass	die	mittlerweile	
bestehenden	 und	 auf	 uns	 zukom-
menden	Verhältnisse	mit	dem	Begriff	
der	 Staatsmedizin	 möglicherweise	
noch	 nicht	 ausreichend	 abgebildet	
werden,	 da	 nicht	 einmal	 der	 deut-
sche	 Staat	 (oder	 gar	 etwa	 das	 Ge-
meinwohl)	 Nutznießer	 der	 Entwick-
lung	zu	sein	scheint.
Mit	Blick	auf	die	um	sich	greifenden	
Privatisierungen	 der	 Krankenhäuser	
und	die	Bildung	von	wenigen	Medi-
zinkonzernen,	 welche	 zunehmend	
auch	den	ambulanten	Sektor	aufrol-
len	 dürften,	 drängt	 sich	 mir	 der	
Gedanke	auf,	dass	hier	eine	unselige	
Allianz	 von	 Staat	 und	 Großkonzer-
nen	 (die	 ihre	 Interessenvertreter	 be-
kanntermaßen	 auch	 in	 Ministerien	
haben)	eine	Art	Privatstaats-Medizin	
etabliert:	Der	Staat	 sorgt	–	verkürzt	
gesagt	–	 für	das	Eintreiben	der	Kas-
senbeiträge	 der	 zunehmend	 verein-
heitlichten	 Versicherer	 zum	 schließ-
lichen	 Nutzen	 von	 deutschen	 und	
ausländischen	Kapitaleignern,	für	die	
wir	 Ärzte	 und	 die	 anderen	 Beschäf-
tigten	 im	Gesundheitswesen	 irgend-
wann	wohl	alle	zu	arbeiten	haben.

Der	deutsche	Staat	(wie	auch	andere	
Staaten)	 fungiert	 sozusagen	nur	 als	
Beitragseintreiber	sowie	als	Domesti-
kationsorgan	 für	 die	 freiberuflichen	
Bestrebungen	der	Ärzte.
Die	Politiker	wissen	 in	der	Mehrheit	
wohl	 gar	 nicht,	 was	 sie	 mit	 ihrem	
Abnicken	 angerichtet	 haben	 und	
noch	 anrichten,	 wie	 der	 Präsident	
der	Bundesärztekammer,	Prof.	Hoppe,	
unlängst	 im	 Deutschen	 Ärzteblatt	
zum	Ausdruck	brachte.
Meiner	Ansicht	nach	müssten	wir	in	
unserem	 Kampf	 gegen	 die	 zuneh-
mende	Bevormundung,	Fremdbestim-
mung	und	Ausbeutung	auch,	wenn	
nicht	vor	allem,	die	Verantwortlichen	
oder	Profiteure	beobachten,	welche	
hinter	den	Kulissen	der	veröffentlich-
ten	Politik	die	Fäden	ziehen.

Mit	vorzüglicher	Hochachtung
Wilfried	Meißner

Flunitrazepam

Soteria	Klinik	Leipzig	GmbH
Ärztlicher	Direktor
Leipzig,	22.5.2007

Bemerkung	zu	dem	Beitrag	von	Herrn	
Kollegen	Dr.	med.	Lothar	Markus	im	

„Ärzteblatt	Sachsen“,	Heft	5/2007
Es	 ist	dem	Kollegen	Markus	zu	dan-
ken,	wenn	er	in	aller	Offenheit	seine	
Erfahrungen	 und	 	 Einschätzung	 bei	
der	Verschreibung	von	Flunitrazepam	
(Rohypnol)	zur	Verfügung	stellt.	Sei-
nem	 abschließenden	 Hinweis,	 dass	
Flunitrazepam-Tabletten	 keine	 Exis-
tenzberechtigung	 haben,	 ist	 nichts	
hinzuzufügen.	Was	 soll	aber	an	die	
Stelle	 eines	 Medikamentes	 treten,	
wenn	den	Kolleginnen	und	Kollegen	
die	Vielfalt	von	sozialem	Elend,	erlit-
tener	Gewalt	und	Abhängigkeitspro-
blematik	in	ihrer	Praxis	entgegentritt?
Augustinus	 hat	 formuliert:	 „Hasse	
den	Irrtum,	aber	liebe	den	Irrenden“.	
Mir	 scheint	 dieser	 Satz	 alltagstaug-
lich,	da	unsere	Liebe	zu	den	Patien-
ten	nie	dazuführen	darf,	sie	in	ihrem	
Irrtum	 (Drogeneinnahme	 durch	 Ver-
schreibung	 von	 psychotropen	 Sub-
stanzen	 im	nicht	 indizierten	Fall)	zu	
unterstützen.	 Unsere	 Verweigerung	
wird	nicht	als	angemessene	Form	der	
Zuwendung	verstanden,	eher	als	Lieb-
losigkeit	 interpretiert.	 Es	 ist	 unsere	
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Aufgabe,	 unsere	 Position	 glaubwür-
dig	 zu	 machen,	 in	 dem	 wir	 sie	 aus	
den	 Grundprinzipien	 unserer	 ärztli-
chen	Tätigkeit	ableiten:	
es	 gibt	 ein	 Recht	 auf	 Hilfe	 –	 aber	
kein	 Recht	 auf	 Wohlbefinden	 –	 im	
Notfall	ist	eine	Akuteinweisung	zum	
Zwecke	der	Detoxikation	erforderlich	
–	und	nicht	die	„Substitution“.
Die	ambulante	Verschreibungspraxis	
von	Flunitrazepam	verstößt	auch	des-
halb	 gegen	 die	 Handlungsempfeh-
lung	der	Sächsischen	Landesärztekam-
mer,	weil	sie	sich	gegen	das	Zuwen-
dungsgebot	 zu	 unseren	 Patienten	
wendet,	wenn	ein	Arzt	einen	Abhän-
gigen	 durch	 die	 Gabe	 seines	 Sucht-
mittels	unterstützt.	

Dr.	med.	Mario	Wernado
Ärztlicher	Direktor

„Schwester Agnes“ schon vor 
hundert Jahren unterwegs

Dr.	med.	Jürgen	Fege
Hauptstraße	33	A
09600	Weissenborn

Sächsische	Landesärztekammer
Redaktion	„Ärzteblatt	Sachsen“
25.5.2007

Am	18.11.1910	wurde	die	ländliche	
Krankenpflegerin	 Marie	 Schramm	
vom	 christlichen	 Frauenverein	 zu	
Weißenborn	 bei	 Freiberg	 in	 Anwe-
senheit	 des	 Amtshauptmannes	 Dr.	
Vollmer	feierlich	eingeführt.
Nur	in	wenigen	Gemeinden	im	Raum	
Freiberg	 versahen	 seinerzeit	 kirch-
liche	 Diakonissen	 ihren	 Dienst	 als	

Gemeindeschwestern,	weshalb	kirch-
licher-	und	staatlicherseits	für	die	Ge-
winnung	von	Gemeindepflegerinnen	
geworben	wurde.
Frau	Schramm	wurde	vom	31.8.	bis	
11.11.1910	 durch	 den	 christlichen	
Frauendienst	 Dresden	 mit	 Hilfe	 des	
Diakonissenkrankenhauses	 Dresden	
vier	 Wochen	 theoretisch	 und	 sechs	
Wochen	 praktisch	 ausgebildet	 und	
danach	 von	 der	 Ausbildungseinrich-
tung	 für	 den	Beruf	 als	Krankenpfle-
gerin	als	geeignet	befunden.	Ausbil-
dungskosten	 und	 Verpflegungsbei-
trag	 von	 35	 Mark	 übernahm	 der	
christliche	 Weißenborner	 Frauenver-
ein,	der	am	24.7.1905	mit	zunächst	
41	 Mitgliedern	 unter	 der	 Federfüh-
rung	 des	 Ortspfarrers	 Schuster	 mit	
der	 Zielstellung	 der	 tätigen	 Näch-
stenliebe	 in	Weißenborn	mit	Süßen-
bach	 gegründet	 wurde.	 Dieser	 be-
sorgte	auch	notwendige	Pflegeuten-
silien	 wie	 Gummiunterlagen,	 Ver-
bandsstoff,	 Nachtflasche,	 Wärmfla-
sche,	 Spucknapf,	Unterschieber,	 Fie-
berthermometer	und	anderes.
Frau	 Schramm	 führte	 Hausbesuche	
durch	 nach	 Anforderung	 durch	 die	
Einwohner,	die	sie	in	ihrer	Wohnung	
aufsuchten.	 Sie	 erhielt	 vom	 Frauen-
verein	 	 einen	 Arbeitsvertrag	 („Ord-
nung	 für	 die	 ländliche	 Kranken-
pflege“),	in	dem	zu	lesen	ist:

„1.	 Die	 Pflegerin	 übernimmt	 außer	
der	eigentlichen	Pflege	von	Kranken,	
Alten	und	Wöchnerinnen	auch	häus-
liche	 Verrichtungen,	 und	 sie	 nimmt	
sich	der	Kinder	erkrankter	Mütter	an.	
Das	 Vieh	 muss	 sie	 nicht	 versorgen.	
Mehr	 als	 zwei	 Nachtwachen	 pro	
Woche	 sind	 ihr	 nicht	 zuzumuten.	

Ihre	 Tätigkeit	 ist	 auf	 Weißenborn	
begrenzt.	 Die	 Pflegerin	 hilft	 den	
Kranken	 unabhängig	 von	 Alter,	
Stand	und	Konfession.					
2.	In	einem	Krankenbuch,	das	wöchent-
	lich	der	Vorsitzenden	des	Frauenver-
eins	 vorzulegen	 ist,	 sind	 Daten	 zur	
Person	der	Kranken,	Krankheit,	Ver-
richtungen,	 gebrauchte	 Utensilien	
festzuhalten.
3.	Die	Pflegerin	wird	vom	Frauenver-
ein	bezahlt,	der	auch	Invaliden-	und	
Krankenversicherungsbeiträge	bezahlt.	
Die	Anweisungen	der	Ärzte	und	alle	
hygienischen	Vorschriften	sind	gewis-
senhaft	einzuhalten“.
Im	Jahre	1911	pflegte	Frau	Schramm	
14	 Kranke	 in	 100	 Pflegetagen	 und	
machte	13	Nachtwachen	bei	Alters-
krankheiten,	Unterleibskrebs,	Typhus,	
Lungenentzündung,	 Schwindsucht,	
äußere	Verletzungen	und	anderes
Pfarrer	Schuster	berichtet	1911:	„Da	
unsere	 Mittel	 noch	 ziemlich	 be-
schränkt	 sind	 und	 wir	 auch	 leider	
bisher	 nicht	 einmal	 vom	 Gemeinde-
rat	 und	 der	 Armenkasse	 eine	 jähr-
liche	 Beihilfe	 bekommen,	 konnten	
wir	der	Pflegerin	nur	monatlich	zehn	
Mark	geben	und	außerdem	für	eine	
Nachtwache	 je	 zwei	 Mark“.	 Insge-
samt	wurde	1911			146	Mark	bezahlt,	
aus	 heutiger	 Sicht	 ein	 „sittenwidri-
ger“	 Lohn.	 	Der	finanzielle	Gesamt-
aufwand	 für	 die	 Pflege	 betrug	
196,72	 Mark.	 Es	 handelte	 sich	 um	
eine	billige,	einfache	aber	wirkungs-
volle	 Pflegehilfe,	 welche	 die	 Famili-
enpflege	 in	 ländlichen	Großfamilien	
und	die	Tätigkeit	der	Mitglieder	des	
Frauenvereins	 ergänzte.	 Viel	 später	
arbeitete	 ich	 mit	 drei	 gut	 ausgebil-
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